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Republik ist an die Exportkontingente und Import
auflagen des Planes gebunden, jedoch ist im Einver
nehmen mit der Staatlichen Plankommission eine 
Übererfüllung des Planes anzustreben.

(3) Das Ministerium für Außenhandel und Inner
deutschen Handel der Deutschen Demokratischen 
Republik hat im Einvernehmen mit dem Ministe
rium der Finanzen der Deutschen Demokratischen 
Republik eine Prämienordnung auszuarbeiten, die 
einen Anreiz zur Übererfüllung des Planes in sol
chen Waren bietet, deren Import oder Export für 
unsere Volkswirtschaft von besonderer Bedeutung 
ist.

§ 3
(1) Auf Grund des Volkswirtschaftsplanes 1951 — 

Außenhandel und innerdeutscher Handel — sind von 
den einzelnen DAHA-Fachanstalten und der Gesell
schaft für Innerdeutschen Handel operative Pläne 
für die Ein- und Ausfuhr aufzustellen. Diese Pläne 
unterliegen der Bestätigung des Ministeriums für 
Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deut
schen Demokratischen Republik.

(2) Das Ministerium für Außenhandel und Inner
deutschen Handel der Deutschen Demokratischen 
Republik hat dabei sicherzustellen, daß die operati
ven Pläne den Grundsätzen unserer Handelspolitik 
und den Belangen des Volkswirtschaftsplanes — 
auch in bezug auf Liefer- und Bezugstermine sowie 
Zahlungsbedingungen — entsprechen.

(3) In den volkseigenen Außenhandelsorganen 
(DAHA) sind im Jahre 1951 Betriebspläne (VEB- 
Pläne) einzuführen.

§ 4
Das Verfahren für die Genehmigung von Export- 

und Importgeschäften ist in Übereinstimmung mit 
der Staatlichen Plankommission weiter zu verein
fachen.

§ 5
Das Ministerium für Außenhandel und Innerdeut

schen Handel der Deutschen Demokratischen Repu
blik hat für den rechtzeitigen Abschluß der Liefer- 
und Bezugsverträge im Rahmen der Handelsabkom
men Sorge zu tragen.

§ 6
Die Kontingentträger sind verpflichtet, im Rah

men der ihnen zugewiesenen Kontingente dafür zu 
sorgen, daß sämtliche für die Produktion von Ex
portgütern benötigten Materialien und Hilfsstoffe 
sowie sämtliche für die Versendung der Export
waren notwendigen Verpackungsmittel bevorzugt 
und in ausreichender Menge und Qualität bereitge
stellt werden. Das Staatssekretariat für Material
versorgung der Deutschen Demokratischen Republik 
hat die Kontingentträger dabei zu unterstützen.

§ 7
Das Ministerium für Verkehr der Deutschen De

mokratischen Republik hat für die bevorzugte und 
rechtzeitige Bereitstellung ausreichenden Trans
portraumes, der nach Art und Zustand den Anfor

derungen der zu exportierenden Waren vollkommen 
entsprechen muß, Sorge zu tragen.

§ 8
Das Ministerium der Finanzen der Deutschen De

mokratischen Republik wird verpflichtet, in Zusam
menarbeit mit dem Ministerium für Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demo
kratischen Republik Maßnahmen zu ergreifen, die 
eine fristgemäße Auszahlung der Ansprüche inlän
discher und ausländischer Partner garantieren.

§ 9
- Die Verteilung aller eingeführten Waren unter

liegt den Weisungen der Staatlichen Plankommission, 
Staatssekretariat für Materialversorgung, und dem 
Ministerium für Handel und Versorgung der Deut
schen Demokratischen Republik. Dabei sollen die 
Empfänger der Waren so rechtzeitig an die DAHA 
bekanntgegeben werden, daß eine direkte Zustel
lung erfolgen kann.

§ 10
(1) Das Ministerium für Außenhandel und Inner

deutschen Handel der Deutschen Demokratischen 
Republik ist verpflichtet, für eine laufende Kon
trolle und Abrechnung über die vertragliche Inan
spruchnahme der durch den Volkswirtschaftsplan — 
Außenhandel und innerdeutscher Handel — festge
legten Kontingente sowie über die Erfüllung abge
schlossener Handelsabkommen und die abgeschlos
senen Verträge zu sorgen.

(2) Die termin- und qualitätsgerechte Durchfüh
rung der Exportaufträge durch die Produktions
betriebe ist laufend durch die Fachanstalten der 
DAHA zu kontrollieren.

§ 11
Die an der Durchführung des Planes — Außen

handel und innerdeutscher Handel — beteiligten 
Organe sind verpflichtet, nach den Weisungen der 
Staatlichen Plankommission Bericht zu erstatten.

§ 12
Das Ministerium für Außenhandel und Innerdeut

schen Handel der Deutschen Demokratischen Repu
blik ist verpflichtet, die Bezugswünsche und Liefer
möglichkeiten unserer Handelspartner rechtzeitig zu 
klären.

§ 13
Das Ministerium für Außenhandel und Innerdeut

schen Handel der Deutschen Demokratischen Repu
blik wird beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem 
Ministerium für Volksbildung der Deutschen Demo
kratischen Republik und den einzelnen Fachanstal
ten der DAHA einen Plan für die Qualifizierung der 
Mitarbeiter des staatlichen Außenhandelsapparates 
auszuarbeiten.

Berlin, den 10. April 1951

Staatliche Plankommission
Der 1. Stellvertreter des Vorsitzenden 

L e u s c h n e r  
Staatssekretär


